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SOPHIA Karlsruhe e.V.
Satzung i. d. F. vom 18.11.2024
§ 1
Name und Sitz
1.1 Der Verein SOPHIA  Karlsruhe e.V.  mit Sitz in Karlsruhe verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts „Steuerbe​güns​tigte Zwecke“ der Abgabenordnung.

1.2 Der Verein ist als gemeinnützig anerkannt. Nr. VR 103572
§2
Zweck und Aufgabe des Vereins

2.1 Zweck des Vereins ist die Förderung der Altenhilfe.

2.2 Der Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere durch

a) die Förderung von gemeinschaftlich organisierten Wohnformen durch Beratung und Weitergabe von Erfahrungen
b) gegenseitige Hilfe zur Vermeidung und Überwindung von Ein​samkeit und Isolation.
c) die Unterstützung älterer Menschen im Rahmen der Nachbar​schaftshilfe  

d) Förderung von Begegnungsmöglichkeiten zwischen Jung und Alt, um voneinander und miteinander zu lernen und sich gegenseitig zu unterstützen
                   e)

soziales Engagement im Quartier, das dazu beiträgt, Schwierigkeiten, die durch das Alter entstehen, zu verhüten oder zu mildern und alten Menschen die Mög​lichkeit zu erhalten, am Leben in der Gemeinschaft teilzunehmen.

                    f)      die Wahrnehmung von gemeinsamen Freizeitaktivitäten.

a) Kontaktpflege zu anderen steuerbegünstigten Gruppen und Ver​einigungen mit ähnlicher oder gleicher Zielsetzung.

§3
Gemeinnützigkeit

3.1
Der Verein ist selbstlos tätig, er verfolgt nicht in erster Linie eigen​wirtschaftliche Zwecke.

3.2
Die Mittel des Vereins dürfen nur für satzungsgemäße Zwecke ver​wendet werden.

3.3
Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins.

3.4
Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.

3.5 Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das Vermögen des Vereins an die Fachstelle „Leben im Alter“ der Evangelischen Kirche in Karlsruhe, die es unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige Zwecke im Sinne des § 2 Abs. 1 dieser Satzung zu verwenden ha​ben.
§4
Geschäftsjahr

Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

§5
Mitgliedschaft

5.1 Mitglieder können natürliche und juristische Personen werden,

· die bereit und in der Lage sind die Zwecke des Vereins zu vertreten und

· die sich aktiv an der Vereinsarbeit beteiligen.

5.2 Die Mitgliedschaft muss gegenüber der Mitgliederversammlung schriftlich beantragt werden. Sie entscheidet über die Aufnahme.
5.3 Die Mitgliedschaft endet durch Austritt, Ausschluss oder Tod. Der Austritt muss schriftlich erfolgen. Der Austritt eines Mitgliedes ist zum Ende des laufenden Jahres möglich. Bei Ausschluss wegen vereinsschädigendem Verhalten entschei​det die Mitgliederversammlung.

5.4 Fördermitglieder können natürliche und juristische Personen des Privaten und Öffentlichen Rechts werden. Sie unterstützen den Verein ideell und finanziell. Fördermitglieder werden zur Mitgliederversammlung eingeladen und können mit beratender Stimme teilnehmen.

5.5 Jedes Mitglied verpflichtet sich zur Zahlung eines jährlichen Beitrags. Die Höhe und Fälligkeit des Beitrags wird von der Mitgliederversammlung festgesetzt.

§ 6
Organe des Vereins 

6.1
Die Organe des Vereins sind die Mitgliederversammlung und der Vorstand

6.2
Die Mitgliederversammlung ist das oberste Entscheidungsorgan und tritt min​des​tens einmal im Jahr zusammen.

6.3
Zur Mitgliederversammlung lädt der Vorstand spätestens 14 Tage vor Versamm​lungs​termin schriftlich unter Angabe der Tagesordnung ein. Die Tagesordnung muss den Tagesordnungspunkt „Verschiedenes“ beinhalten. Jedes Vereinsmit​glied hat das Recht, Vorschläge zu den Tagesordnungspunkten zu machen. Diese sind 1 Woche vor der Mitgliederversammlung schriftlich einzureichen.

6.4
Über die Beschlüsse der Mitgliederversammlung wird ein Protokoll angefertigt, dieses muss von dem Protokollanten/in unterschrieben werden.

6.5 Jede ordnungsgemäß einberufene Mitgliederversammlung ist beschlussfähig, wenn mindestens 3 Mitglieder des Vorstands und 5 Vereinsmitglieder anwesend sind.  Anzustreben ist eine Konsensentscheidung. Ansonsten werden die Be​schlüs​se mit 2/3 Mehrheit der anwesenden Mitglieder getroffen. 
Bei Satzungs​än​derungen ist eine 2/3 Mehrheit aller anwesenden Mitglieder erforderlich. Bei Ab​we​senheit kann ein Mitglied schriftlich einem anderen seine Stimmabgabe über​tragen.

6.6 Ein Drittel der Mitglieder kann unter Angabe der Gründe eine außerordentliche Mitgliederversammlung vom Vorstand verlangen, die dieser einzuberufen hat.

6.7 Der Vorstand ist berechtigt, eine außerordentliche Mitgliederversammlung einzu​be​rufen, wenn er es für erforderlich hält.

§7
Vorstand

7.1 Die Mitgliederversammlung wählt den gesamten Vorstand aus den ordentlichen Mitgliedern in geheimer Wahl:

· Vorsitzender/e

· Stellvertreter/in

· Schriftführer/in

· Kassenwart/in

Die Vorstandsmitglieder bedürfen für ihre Wahl der absoluten  Mehrheit der an​wesenden Mitglieder. Der Vorstand wird für die Dauer von 2 Jahren gewählt. Bei Abwesenheit kann ein Mitglied schriftlich einem anderen seine Stimmabgabe über​tragen.

7.2 Dem Vorstand gehört ein/e Vertreter/in der Evangelischen Kirche in Karlsruhe an.

7.3
Vorstand im Sinne des § 26 BGB sind alle Vorstandsmitglieder. Jeweils zwei Vor​standsmitglieder sind gemeinsam vertretungsberechtigt.
7.4
Die Vorstandsmitglieder bleiben bis zur Wahl der Nachfolger im Amt.
§8
Finanzen und Haftung

8.1 SOPHIA Karlsruhe e.V. erhebt einen Mitgliedsbeitrag. Über die Höhe entscheidet die Mit​gliederversammlung, ebenso über die Beteiligung an evtl. anfallenden Projekt- und Planungskosten
         8.2.   Vorstand kann auch darüber entscheiden, ob auf Antrag in Ein​zelfällen eine 
                  beitragsfreie oder ermäßigte Mitgliedschaft möglich ist.
8.3
Die Haftung des Vereins ist auf das Vereinsvermögen beschränkt.
§ 9
Auflösung

9.1 Die Mitgliederversammlung kann mit 2/3 Mehrheit die Auflösung des Vereins be​schließen, wenn das Ziel des Vereins nicht verwirklicht werden kann. Wird der Verein aufgelöst oder sein bisheriger Zweck grundlegend abgeändert, fließt das Ver​einsvermögen an die Fachstelle „Leben im Alter“ der Evangelischen Kir​che in Karlsruhe und muss im Sinne der bisherigen Zielsetzung §2 Abs. 1 dieser Satzung verwendet werden.

§7 Abs. 7.1 Vorstand
1. Vorsitzende:
Elisabeth Schröter

4.05.1953

Vincentiusstr.2

76137 Karlsruhe
2. Stellvertreterin:
Elisabeth Boßlet

3.02.1948

Am Kirchensäumle 1

76139 Karlsruhe
3. Schriftführerin:
zur Zeit nicht besetzt 
4. Kassenwartin:
Rosemarie Eisenhardt

27.10.1940

Königsbergerstraße 37 a

76139 Karlsruhe
§ 7  Abs.7.2 Vertretung evang. Kirche in Karlsruhe
5. Zum Vorstand gehört:      Dr.Thomas Schalla

06.01.1963

Dekan der evangelischen Kirche Karlsruhe

Reinhold- Frank- Straße 48 b

76133 Karlsruhe 
Karlsruhe, 30.01.2026
